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Verordnung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus über die 
Vermarktung von Obst und Gemüse 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
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Vorblatt 
 

Problemanalyse 

Die Verordnung über Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse dient der innerstaatlichen 
Durchführung der im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation (GMO) für landwirtschaftliche Erzeugnisse unionsrechtlich vorgesehenen 
Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse. Die zahlreichen Verweise auf die unionsrechtlichen 
Bestimmungen in der gegenständlichen Verordnung sind allerdings nicht mehr aktuell. 

Ziel(e) 

Sicherstellung der reibungslosen Einhaltung der EU-Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse im 
Sinne der Rechtsklarheit. 

Inhalt 

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 

Aktualisierung der unionsrechtlichen Verweise. Dies geschieht durch Neuerlassung der Verordnung, weil 
es sich um eine Vielzahl von Verweisen handelt. 
 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

Das Vorhaben trägt zur Maßnahme „Umsetzung der 1. Säule der GAP und der entsprechenden 
Maßnahmen gemäß EU- und nationalem Recht“ für das Wirkungsziel „Zukunftsraum Land - nachhaltige 
Entwicklung eines vitalen ländlichen Raumes sowie Sicherung einer effizienten, ressourcenschonenden, 
flächendeckenden landwirtschaftlichen Produktion und der in- und ausländischen Absatzmärkte“ der 
Untergliederung 42 Landwirtschaft, Natur und Tourismus im Bundesvoranschlag des Jahres 2019 bei. 
 

Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Der Entwurf sieht eine Maßnahme vor, zu der der Bund aufgrund zwingender Vorschriften des 
Unionsrechts verpflichtet ist. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Die Herstellung des Einvernehmens mit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz sowie der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ist 
erforderlich. 
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